
Stadt Wipperfürth M/2007/259 
Der Bürgermeister 
 

 
III - Zentrale Immobilien Wirtschaft 
 
 
 
 
Anpassung der Richtlinien für die Nutzung städtischer Einrichtungen einschließ-
lich Entgeltordnung 
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Zur Übernahme des Vermietungsgeschäftes für die außersportliche Nutzung städtischer 
Einrichtungen durch die Bürgerstiftung ab kommendem Jahr (Beschluss des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 22.05.07, TOP 1.4.1) sind entsprechende Abstimmungsge-
spräche erfolgt.  
 
Grundsätzlich sollen alle städtischen Einrichtungen wie bisher für Vermietungen zur 
Verfügung stehen. 
Grundlegende Änderungen hinsichtlich der von der Stadt im Rahmen der Richtlinien für 
die Nutzung städtischer Einrichtungen zu beschließenden Entgeltordnung sind nicht 
beabsichtigt. Allerdings ergibt sich ein Harmonisierungsbedarf für die Nutzungen der 
Mühlenberghalle im Verhältnis zur Alten Drahtzieherei. 
 
Insofern kann derzeit noch keine Beschlussvorlage zur Anpassung der zuletzt am 
05.12.2006 (TOP 1.5.1) vom Haupt- und Finanzausschuss aktualisierten Richtlinien 
erfolgen. 
Dies soll vielmehr erst Ende 2007 / Anfang 2008 erfolgen, wenn auch erste Erfahrungen 
aus dem Betrieb der Alten Drahtzieherei vorliegen. 
 


